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ber 5Kufter (unb ÏRobelle) ausgenommen werben foil, erfdjeint un»
begreiflieg. ©S mögen nod) bei nnbern Snbuftrieen manege 58e»

tgeiligte fein, hie lieber ben ©cgug für bie Wufter nidjt wollten,
bte, beutlidfer gefagt, "auf baS „SRecgt" ber tRadjagmung nicljt gerne
oerjiditen. ®aS ©efeg roirb aber für biefe and) gelten unb mürbe
eS auffaitenb uitb unfonfequent erfcgeinen, menu man in uitferm
Sanb ein ©efeg erlaffen wollte, toeldjeS — analog ben Snftitutio»
nen anberer Kulturftaaten— ba§ inbuftrielle ©igentgum fd)iigen,
ben ©cgug jebocl) nidft alien Qnbuftrien angebeigen laffen mürbe.
9)îag man im ©cgug ber ÏRufter eine natürliche unb notgroenbige
©icgerftellitng be§ ©igentgumS ober aber nur ein (äftigeS Jptnber»
nifj für bie pluSübung geroiffer bequemer ©efcgaftSpraftifen erblit»
ten, fo ift geroifj ein beraptigeS ©efeg, baS bie einen oerpflidjtet
unb für bie aitbern nicht jur Slnmenbung fommt, mit bem ©runb*
fag ber ©leicij^eit 2111er oor beut ©efege nicgt oerträglicg. Sa®
eiitfadjfte DiecgtSgefügl mürbe burd) ein berartigeS ©efeg oerlegt.
©S fönnte nad) nnferer SReinung itid)t uorn ©Uten fein, menn ein
©efeg in Kraft treten foHte, baS eine fotdje 2luSnagme macgt unb
baS 5grinzip, meldjem eS überhaupt feine ©ntftegung oerbanft unb
bem eS ©eltung jit oerfcgaffen berufen ift, rotllfürltcg preisgegeben
mürbe. ®iefe ©rünbe allein feilten, abgefeben Oonben Konfequenjett,
bie fid) ergeben mürben unb bie mir noct) berühren werben, jum
gattenlaffe.n beS 21rt. 27 beftimmen.

3n ben Konfequenjen, melcge bttreg Schaffung einer 2tuSnagme»
ftellung für eine gemiffe ijnbuftrie fid) ergeben, fönnte nadf unferer
äReiitung aueg eine ernftlicge ©efagr für bie Ü6rigen Snimftrieen
liegen. SBie befannt, gat ber ÏRufterfcgug nur ÜBebeutuug unb
SSirlfamfeit, menn er bie ju fcljügenben gabrifanten oorSRacgagm»

ungen niefft nur im eigenen Sanbe, fonbern aueg in ben unS um»
gebenben Säubern fieffer ftellt. ©in gefeplicger SRufterfcgug, ber

nur in ber ©cgweij jur Sin menbung fommen mürbe, fönntej. 58.

allerbingS bie ©tidereifabrifanten oor ben iRacgagmungen igrer
5Rad)barn fegügen, niegt aöer oor bent „Kopiren" burd) bie Kon»
furrenten in ©aegfett, g-ranfreieg, ßefterreidi, Stalien. 3n biefen
Sänbern ftegen jaglreicge ©tiefmafeginen, beren 5ßrobufte bureg bie
beftegenben ©cgttggölle eine beoorjugte ©teHuttg gaben. Sollte man
ttun nicgt bttreg internationale Konoentionen ben gegenfeitigen
©cgug ber SRufter ttnb Wobelle oereittbaren tonnen, fo märe in
oielen gälten ber gefeglicge ©cgug, ben bie giefigen gabrifanten
für igre SRufter erlangen tonnten, faft ober ganj roertgloS. ©S

barf aber fegr bezweifelt roerben, ob bie ^Regierungen ber uttS um»
gebenben Sänber ju einer Konoention, bie auf ©egenfeitigteit be»

rügen foil, jutn ©cguge ber Wufter Jpanb bieten wollen, fo mie fie
geroagr roerben, bag bie SRufter ber 58untbruderei, eine j. 58. in
®eutfcglanb fegr bebeutenbe gttbuftrie, trog eines fegroeijerifegen
©efegeS jum ©cgug ber SRufter, naeg Wie oor ber Sîacgagntung
preisgegeben fein follen! ^ _

SBir riegten nun baS ergebene ©efueg an ©ie, ®it. Sie
möcgten in 5ÜBürbigung ber angefügten ©riinbe bem g. ©tänbe»
ratge bie ©treicguitg beS 21rt. 27 beantragen.

(Unterfcgriften).

2Bir zweifeln nicgt baratt, baff biefem ©efuege ber Ber»

treter ber fegmeip fgauptinbuftrie gögera DrtS bie üolie Be=

aegtung gefcfjenft toerben toirb.

t Wroticur @bJtorb Stmtjfcl.
31u§ Sßrefargter (Neuenbürg) fommt bie Srauerfunbe, bag

bem

'

er oor
einiger 3eit in obgenamite Slnftalt auf Slnorbnung ber SIergte

gebraegt mor=
ben toar.Sgnt
folgt ber Stuf
eines ftrebfa»

men, für bie

Sbeale ber

Jfhtnft gocgbe=

geifterten
Süitftler?,

meteger f. 3-
feine ïiinftle»
rifege u. tecg=

nifcgeSluSbil*
bmtg in ben

erftenSItelierS
in fßarig unb
Berlin gefuegt
nnb gefunben

gatte. Seit einer Steige bon Sagren in Bern etablirt, gatte

maffengaft. 31b=

fag bei ben juraffifegen Ugrenfabrifanten fanben, erftettt

murtie^ ^pi^

®urnffeif(gen
Seftmebaitlen gegoren bie beibeit beS legten eibgen. S^ügen=
fefteS in Bern, bereit 9te0er2= unb 3toerg=Bi(b mir jur @r«

rinnerung an ben oerftorbenen ©tgioeiger Äünftler in geutiger
Stummer pm Slbbrucf bringen.

Sereittêmefen.
®cv fcgrocijcr. ©cmcvbcbcrcitt giett legten Sonntag in

3ug feine orbentlicge ®elegirtenüerfammlung ab unb mägtte
itaig ©rlebigung ber jägriiegen BcreinSgefcgäfie an Stelle
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der Muster (und Modelle) ausgenommen werden soll, erscheint un-
begreiflich. Es mögen noch bei andern Jndustrieeu manche Be-
theiligte sein, die lieber den Schutz für die Muster nicht wollten,
die, deutlicher gesagt, 'auf das „Recht" der Nachahmung nicht gerne
verzichten. Das Gesetz wird aber für diese auch gelten und würde
es auffallend und unkousequeut erscheinen, wenn man in unserm
Land ein Gesetz erlassen wollte, welches — analog den Jnstitutio-
nen anderer Kulturstaaten — das industrielle Eigenthum schützen,
den Schutz jedoch nicht allen Industrien angedeihen lassen würde.
Mag man im Schutz der Muster eine natürliche und nothwendige
Sicherstelluug des Eigenthums oder aber nur ein lästiges Hinder-
niß für die Ausübung gewisser bequemer Geschäftspraktiken erblik-
ken, so ist gewiß ein derartiges Gesetz, das die einen verpflichtet
und für die andern nicht zur Anwendung kommt, mit dem Grund-
satz der Gleichheit Aller vor dem Gesetze nicht verträglich. Das
einfachste Rechtsgefühl würde durch ein derartiges Gesetz verletzt.
Es könnte nach unserer Meinung nicht vom Guten sein, wenn ein
Gesetz in Kraft treten sollte, das eine solche Ausnahme macht und
das Prinzip, welchem es überhaupt seine Entstehung verdankt und
dem es Geltung zu verschaffen berufen ist, willkürlich preisgegeben
würde. Diese Gründe allein sollten, abgesehen von den Konsequenzen,
die sich ergeben würden und die wir noch berühren werden, zum
Fallenlassen des Art. 27 bestimmen.

In den Konsequenzen, welche durch Schaffung einer Ausnahme-
stellung für eine gewisse Industrie sich ergeben, könnte nach unserer
Meinung auch eine ernstliche Gefahr für die übrigen Industrie»!
liegen. Wie bekannt, hat der Musterschutz nur Bedeutung und
Wirksamkeit, wenn er die zu schützenden Fabrikanten vor Nachahm-
ungen nicht nur im eigenen Lande, sondern auch in den uns um-
gebenden Ländern sicher stellt. Ein gesetzlicher Musterschutz, der

nur in der Schweiz zur Anwendung kommen würde, könnte^z. B.
allerdings die Stickereifabrikanten vor den Nachahmungen ihrer
Nachbarn schützen, nicht aber vor dem „Kopiren" durch die Kon-
kurrenten in Sachsen, Frankreich, Oesterreich, Italien. In diesen
Ländern stehen zahlreiche Stickmaschinen, deren Produkte durch die
bestehenden Schutzzölle eine bevorzugte Stellung haben. Sollte man
nun nicht durch internationale Konventionen den gegenseitigen
Schutz der Muster und Modelle vereinbaren können, so wäre in
vielen Fällen der gesetzliche Schutz, den die hiesigen Fabrikanten
für ihre Muster erlangen könnten, fast oder ganz werthlos. Es
darf aber sehr bezweifelt werden, ob die Regierungen der uns um-
gebenden Länder zu einer Konvention, die auf Gegenseitigkeit be-
ruhen soll, zum Schutze der Muster Hand bieten wollen, so wie sie

gewahr werden, daß die Muster der Buntdruckerei, eine z. B. in
Deutschland sehr bedeutende Industrie, trotz eines schweizerischen
Gesetzes zum Schutz der Muster, nach wie vor der Nachahmung
preisgegeben sein sollen!

Wir richten nun das ergebene Gesuch an Sie, Tit.! Sie
möchten in Würdigung der angeführten Gründe dem h. Stände-
rathe die Streichung des Art. 27 beantragen.

(Unterschriften).

Wir zweifeln nicht daran, daß diesem Gesuche der Ver-
treter der schweiz. Hauptindustrie höhern Orts die volle Be-
achtung geschenkt werden wird.

P Graveur Cduard Durussel.
Aus Prsfargier (Neuenburg) kommt die Trauerkunde, daß

dem er vor
einiger Zeit in obgenannte Anstalt auf Anordnung der Aerzte

gebracht wor-
den war.Ihm
folgt der Ruf
eines strebsa-

men, für die

Ideale der

Kunst hochbe-
geisterten

Künstlers,
welcher s. Z.
seine künstle-
rische u. tech-

irische Ausbil-
dung in den

erstenAteliers
in Paris und
Berlin gesucht
und gefunden

hatte. Seit einer Reihe von Jahren in Bern etablirt, hatte
der Verstorbene,

massenhaft. Ab-
satz bei den jurassischen Uhrenfabrikanten fanden, erstellt

^

DurussAschen
Festmedaillen gehören die beiden des letzten eidgen. Schützen-
festes in Bern, deren Revers- und Avers-Bild wir zur Er-
rinnerung an den verstorbenen Schweizer Künstler in heutiger
Nummer zum Abdruck bringen.

Vereinswesen.
Der schweizer. Gewcrbeverein hielt letzten Sonntag in

Zug seine ordentliche Delegirtenversammlung ab und wählte
nach Erledigung der jährlichen Vereinsgeschäfte an Stelle
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beg berftorbenen Th. §offmann=3Jterian ben Slpotïjeîer fèuber
bon S3afel in ben 3entraiborftanb, ernannte SDireftor Sluten=

Reimer gum ©Ijrenmitgliebe beg Borftanbeg unb begeic^nete

3üridj mieber alg Borort.
Tie 'Berfammlung genehmigte hinauf unberänbert bie

Berlage, meiere ber 3ertiraIüorftanb gur einheitlichen Drgani=
fation unb ^örberung ber Sehrlinggprüfungen gemacht hatte
unb meldje u. 81. auch einen Beitrag beg Bunbegratljeg gur
Unterftiihung biefer für bie §eranbilbung eines tüchtigen @e=

merbeftanbeg fo midjtigen Snftituiion borfieht. 3m Netmern
mürbe ber ©ntmurf p einem 23unbeSgefe^e über bie S3er=

hältntffe ber ©emerbetreibenben, Slrbeiter unb Sehrfinge nach

einigen Slbänbernngen angenommen. Sftan hatte gmar ben

©daß einer umfaffenben ©emerbeorbnitng gemünfeht, aber
bie Büttfidjten auf bie 3eitumftänbe berlangten eine Be=

fdjränlung auf bie genannte SJtaterie.

Tie Anregung ber ©eltion SBintertljur, ben ©emerbe=

ftanb in ©ruppen p organifiren, in benen bie einzelnen
Nachfragen burchberathen mürben unb bie fid) bon Santon

p Santon p grofjern Berbänbett einigen mürben, mürbe
bem Borftanbe pr Sßrüfuug übermiefen.

3ur gef. Stotignaljme. Tag Blanuflript beg offi=
gieilen BrotoloEg ber Telegirtenberfammlung beg fcfimeig.
©emerbebereing traf für bie heutige Stummer p fpät ein
unb muffte beghalb auf nädjfte Stummer berfchoben merben.

Tie Streituerfammlurg bei* äimnterleute itt Stiridj
bom legten ©amftag hat gegeigt, bah bie Slrbeiter feit bem

©djlofferftreil unfeligen Singebenleng etmag gelernt haben
nnb p ber ©tnfidjt gelommen finb, bah eg ihnen unb bem

ganzen ©emerbe förberlidjer ift, auf gefeßmähigem Boben
unb in Stühe ihre Stngelegenheiten p berfedjten. ©in 2Ser=

gleich gmifdjen ben fiürmifchen ^eßberfainmlungen, beren

3euge oor gioei 3aljren bag alte ©djühenljaug mar, unb ber

fehr ruhigen füngften ©treilberfammlung fällt p ©nnften
ber lefstern ang. Tie Tigluffion mar eine facfjli^e unb be=

fchäftigte fich lebiglich mit Notierungen, über melche fid)
reben unb hoffentlich auch eine Berftanbigung ergielen läfjt.
©g fehlten gang jene fremben fogialiftifd)en unb anarchiftifdjen
§eher, meldie, bem fèanbmerf felbft fern fteljenb, bie ange=
regte Sohnfrage früher benühten, um ihre aufrührerifdjen
Slgitationen gu betreiben, unb man lonitte bemerfen, bah
gemih nicht gum ©chaben ber Slrbeiter bie bom Bunbegratl)
borgenommene ©äuberung bon fremben Slufmieglern ihre
heilfame SBirlung nicht berfehlt hat. Unter biefen beräm
berten Umftänben hat auch Bürger ©ongett feine ©aiten
merllich herabgeftimmt unb eg muhte angenehm auffallen,
mit melchem Sladjbrutt er bie ©treiler ermahnte, ben ftreng
gefeßlidjett sjßeg nicht gn berlaffen unb aEeg gn bermetben,
mag bie „©pmpathien beg ruhig benlenben SlrbeiterS" ber-
roirlen lonitte. 3a, ein fo notorifcher 8tnard)ift roie Bfau
fanb eg für fing nnb gerathen, bie frühere ananhiftifdje Stebe=

meife erheblich gu milbern unb einmal, fomeit er eg lonnte,
fachlich gu fpredjen. ©efdjimpft haben baneben ©ongett unb
©enoffen aEerbingg auch, recïjt meiblich gefdjimpft, namentlich
über bie „Steue 3ürdjer 3eitung".

2Bag bie Notierungen ber 3immerleute felbft anlangt,
fo miE eg ung fdjeinen, alg ob eg bei beibfeitigem gutem
SBillen möglich fein foEte, eine ©inignng über bie Sohnfrage
gu ergielen, fomeit fie nicht fdjon erreicht ift.

Schmieriger fcfjeint eine ©inignng über bie Slnerfennung
beg Nadjoereing ber Simmerleute gn fein. Tie 3immer=
meifter meigern fich, biefe ©emerlfdjaft angnerlennen nnb mit
ihr, alg mit bem Drgan ihrer Slrbeiter gu berhanbeln.

©inen restlichen ©runb, ben Slrbeitern bie ©rünbnng
bon ©emerlfdjaften, Nadjbereinen ec. gn berbieten, gibt eg

bei ung nicht; mir lennen bei ung bie boEe ^rei^eit ber

Bereinigung, unb eg miE ung fdjeinen, bah eg ein nußlofeg
Beginnen ber SMfter ift, bem Slrbeiter ein Stecht faltifçh
nehmen gu moEen, bag ihm berfaffunggmähig gnlommt. Tie
Steigerung ber SJteifter lann ben Streit — gemih 3um ©haben
beg ©emerbeg — nur berfdjarfen. ©g fdjeint ung roeber

Ung noch biEig gu fein, bie Slnerfennung bon Nadjbereinen,
bie in anbern ©emerben auch beftehen, ben 3immerleuten
borguenthalten, menn biefelben fid) innerhalb biefer Bereine
rein auf gefehlidjem Boben beroegen.

3a, noch mehr, bag 3ntereffe beg ©emerbeg fcheint ung
eher gu bedangen, bah M bie SJteifter mit ben Nadjbereinen
in'g ©inbernehmen fehen unb bie Bereine nnterftühen ; benn

biefe Berbinbungen lönnen ein mirlfameg SJtittel fein, bag

©inberftänbnih gmifdjen Slrbeitgebern unb Slrbeitern gu för=
bern unb gn berhüten, bah bie Slrbeiter erfremen Slubg unb
anarchiftifchen Sonbentileln fich hingeben. („St. 3. 3-")

$iit' bie SSerfftatt.
gebet ober gittoleunt an ©Ifen anleinten. Btan ftreiche

bag ©ifen erft mit Bleifarbe, etma mit Bleimeifs ober Sant=
penruh an. 3ft biefer Slnftridj trotten gemorbett, bebettt man
ihn mit einem 3ement, melcher nach ber „9JtaIer=3tg." fol=
genbermahen IjergefteEt mirb. SÖtan nimmt beit beften Seim,
legt ihn in falte» Staffer, big er meid) gemorbeu ; bann
löft man ihn in ©ffig bei einer mähigen ©t^e auf unb giebt
ein drittel feiner Blaffe meiheg Terpentinöl hingu, mifd,t
eg grûnblidj gu einer geeigneten Tidjtljett unb trägt ben noch

marmen 3ement mit einem Sßinfel auf. Tag Seber mirb bann
auggegogen unb fdjneE an bie betreffenbe ©teEe angepreht.

Tag Betreiben bon Narben mit geinöt, Nirnifj tc.
ift belanntlich, menn eg nicht einer Blafcijine übertragen
merben lann, eine ebenfo müljfame mie geitraubenbe, babei
fdjetnbar gang unaugmeicpliche Slrbeit. Tennodj hat fich 9e=

funben, bah man fich m mehreren NäEen baoon bifpenfiren
nnb auf mett leichtere Slrt gum 3iele gelangen lann. Tieg
ift tljunlidj, mie bie „Defterr. Trog.=3tg." bemerlt, bei

Bleimeih, 3inlroeih unb 3inlgrau, Btennige, Sienruh, alfo
gerabe ben meift gebräuchlichen ©ubftangen, mährenb anbere,
namentlich ©rben unb Dler, für bag Berfahren nicht taugen.
Tie einfache, im lleinften mie gröhten Sitahftabe augführ=
bare Operation ift folgenbe: Tag Narbepnloer mirb in biet
SBaffer eingerührt (ber Stüh nach borfjertger Tur^feuchtung
mit etmag ©piritug) unb bie bünne ©uppe burch ein $aar=
fieb gelaffen, roomit man ber gröberen Tpeile lebig ift. §at
fid) ber Narbftoff gu Boben gefegt, fo gieht man bag meifte
Sßaffer ab, gieht Seinöl gu unb arbeitet bie SJlaffe mit ©pa=
tel, SeEe u. bgl. burch. Slach menigen SJlinuten fdfon fan=

gen Del unb Nmrbftoff an fich gu berbinben, bag SBaffer
fonbert fich alg obere @d)id)t böEig liar ab unb ift leiebi

gu entfernen. Titrd) meitere tnetenbe Bearbeitung läßt fid)
aEeg noch etma mechanifh eingefhloffene SBaffer abfonbern
nnb bie Narbe ift bann gutit Berftreihen fertig, lann auch

beliebig mit mehr Del ober ©iccatib berfeht. merben. Bei
ben für biefe Behanblung ungeeigneten ©toffen bleibt bag

Turcheinanberrührett ohne ©rfolg, eg fonbert unb binbet fich

nid)tg unb man muh bemnacl) bei jenen anbern eine befon=
bere Steigung annehmen, mit bem Del in djemifdje Berbim
bung gu freien.

$erfdjiebette3.
Ter Berein jttr Betbreitung unb Nörberuttg ber

§ûnbmerïe unter bett Nuben hielt im ,§otel §ett gn Tüffel=
borf feine orbenilidje ©eneralberfammlung ab, in melcher gu=

nächft bie Borftanbgmahl borgenommen mürbe. Ten ©djmers
punit ber Berfammlung bilbete bie gleidjgeitig berauftalte
SlugfteEung bon Seljrfinggarbeiten, melche gahlreich befchidt
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des verstorbenen Th. Hoffmann-Merian den Apotheker Huber
von Basel in den Zentralvorstand, ernannte Direktor Anten-
heimer zum Ehrenmitgliede des Vorstandes und bezeichnete

Zürich wieder als Vorort,
Die 'Versammlung genehmigte hierauf unverändert die

Vorlage, welche der Zeniralvorstand zur einheitlichen Organi-
sation und Förderung der Lehrlingsprüfungen gemacht hatte
und welche u. A. auch einen Beitrag des Bundesrathes zur
Unterstützung dieser für die Heranbildung eines tüchtigen Ge-
Werbestandes so wichtigen Institution vorsieht. Im Fernern
wurde der Entwurf zu einem Bundesgesetze über die Ver-
Hältnisse der Gewerbetreibenden, Arbeiter und Lehrlinge nach

einigen Abänderungen angenommen. Man hatte zwar den

Erlaß einer umfassenden Gewerbeordnung gewünscht, aber
die Rücksichten auf die Zeitumstände verlangten eine Be-
schränkung auf die genannte Materie.

Die Anregung der Sektion Winterthur, den Gewerbe-
stand in Gruppen zu organisiren, in denen die einzelnen
Fachfragen durchberathen würden und die sich von Kanton
zu Kanton zu größern Verbänden einigen würden, wurde
dem Vorstande zur Prüfung überwiesen.

Zur gef. Notiznahme. Das Manuskript des osfi-
ziellen Protokolls der Delegirtenversammlung des schweiz.
Gewerbevereins traf für die heutige Nummer zu spät ein
und mußte deshalb auf nächste Nummer verschoben werden.

Die Strcikversammlung der Zimmerleute in Zürich
vom letzten Samstag hat gezeigt, daß die Arbeiter seit dem

Schlosserstreik unseligen Angedenkens etwas gelernt haben
und zu der Einsicht gekommen sind, daß es ihnen und dem

ganzen Gewerbe förderlicher ist, auf gesetzmäßigem Boden
und in Ruhe ihre Angelegenheiten zu versechten. Ein Ver-
gleich zwischen den stürmischen Hetzversammlungen, deren

Zeuge vor zwei Jahren das alte Schützenhaus war, und der
sehr ruhigen jüngsten Streikversammlung fällt zu Gunsten
der letztern aus. Die Diskussion war eine sachliche und be-

schäftigte sich lediglich mit Forderungen, über welche sich

reden und hoffentlich auch eine Verständigung erzielen läßt.
Es fehlten ganz jene fremden sozialistischen und anarchistischen
Hetzer, welche, dem Handwerk selbst fern stehend, die ange-
regle Lohnfrage früher benützten, um ihre aufrührerischen
Agitationen zu betreiben, und man konnte bemerken, daß
gewiß nicht zum Schaden der Arbeiter die vom Bundesrath
vorgenommene Säuberung von fremden Aufwieglern ihre
heilsame Wirkung nicht verfehlt hat. Unter diesen verän-
derten Umständen hat auch Bürger Conzett seine Saiten
merklich herabgestimmt und es mußte angenehm auffallen,
mit welchem Nachdruck er die Streiker ermähnte, den streng
gesetzlichen Weg nicht zu verlassen und alles zu vermeiden,
was die „Sympathien des ruhig denkenden Arbeiters" ver^
wirken könnte. Ja, ein so notorischer Anarchist wie Pfau
fand es für klug und gerathen, die frühere anarchistische Rede-
weise erheblich zu mildern und einmal, soweit er es konnte,
sachlich zu sprechen. Geschimpft haben daneben Conzett und
Genossen allerdings auch, recht weidlich geschimpft, namentlich
über die „Neue Zürcher Zeitung".

Was die Forderungen der Zimmerleute selbst anlangt,
so will es uns scheinen, als ob es bei beidseitigem gutem
Willen möglich sein sollte, eine Einigung über die Lohnfrage
zu erzielen, soweit sie nicht schon erreicht ist.

Schwieriger scheint eine Einigung über die Anerkennung
des Fachvereins der Zimmerleute zu sein. Die Zimmer-
meister weigern sich, diese Gewerkschaft anzuerkennen nnd mit
ihr, als mit dem Organ ihrer Arbeiter zu verhandeln.

Einen rechtlichen Grund, den Arbeitern die Gründung
von Gewerkschaften, Fachvereinen ?c. zu verbieten, gibt es

bei uns nicht; wir kennen bei uns die volle Freiheit der

Vereinigung, und es will uns scheinen, daß es ein nutzloses

Beginnen der Meister ist, dem Arbeiter ein Recht faktisch

nehmen zu wollen, das ihm verfassungsmäßig zukommt. Die
Weigerung der Meister kann den Streit — gewiß zum Schaden
des Gewerbes — nur verschärfen. Es scheint uns weder

klug noch billig zu sein, die Anerkennung von Fachvereinen,
die in andern Gewerben auch bestehen, den Zimmerleuten
vorzuenthalten, wenn dieselben sich innerhalb dieser Vereine
rein auf gesetzlichem Boden bewegen.

Ja, noch mehr, das Interesse des Gewerbes scheint uns
eher zu verlangen, daß sich die Meister mit den Fachvereinen
in's Einvernehmen setzen und die Vereine unterstützen; denn
diese Verbindungen können ein wirksames Mittel sein, das
EinVerständniß zwischen Arbeitgebern und Arbeitern zu für-
dern und zu verhüten, daß die Arbeiter extremen Klubs und
anarchistischen Konventikeln sich hingeben. („N. Z. Z.")

Für die Werkstatt.
Leder oder Linoleum an Eisen anleimen. Man streiche

das Eisen erst mit Bleifarbe, etwa mit Bleiweiß oder Lam-
penruß an. Ist dieser Anstrich trocken geworden, bedeckt man
ihn mit einem Zement, welcher nach der „Maler-Ztg." fol-
gendermaßen hergestellt wird. Man nimmt den besten Leim,
legt ihn in kaltes Wasser, bis er weich geworden: dann
löst man ihn in Essig bei einer mäßigen Hitze auf und giebt
ein Drittel seiner Masse weißes Terpentinöl hinzu, mischt
es gründlich zu einer geeigneten Dichtheit und trägt den noch

warmen Zement mit einem Pinsel auf. Das Leder wird dann
ausgezogen und schnell an die betreffende Stelle angepreßt.

Das Verreiben von Farben mit Leinöl, Firniß :c.
ist bekanntlich, wenn es nicht einer Maschine übertragen
werden kann, eine ebenso mühsame wie zeitraubende, dabei
scheinbar ganz unausweichliche Arbeit. Dennoch hat sich ge-
funden, daß man sich in mehreren Fällen davon dispensiren
nnd auf weit leichtere Art zum Ziele gelangen kann. Dies
ist thunlich, wie die „Oesterr. Drog.-Ztg." bemerkt, bei

Bleiweiß, Zinkweiß und Zinkgrau, Mennige, Kienruß, also
gerade den meist gebräuchlichen Substanzen, während andere,
namentlich Erden und Oker, für das Verfahren nicht taugen.
Die einfache, im kleinsten wie größten Maßstabe ausführ-
bare Operation ist folgende: Das Farbepuloer wird in viel
Wasser eingerührt (der Ruß nach vorheriger Durchfeuchtung
mit etwas Spiritus) und die dünne Suppe durch ein Haar-
sieb gelassen, womit man der gröberen Theile ledig ist. Hat
sich der Farbstoff zu Boden gesetzt, so gießt man das meiste
Wasser ab, gießt Leinöl zu und arbeitet die Masse mit Spa-
tel, Kelle u. dgl. durch. Nach wenigen Minuten schon fan-
gen Oel und Farbstoff an sich zu verbinden, das Wasser
sondert sich als obere Schicht völlig klar ab und ist leickt

zu entfernen. Durch weitere knetende Bearbeitung läßt sich

alles noch etwa mechanisch eingeschlossene Wasser absondern
und die Farbe ist dann zum Verstreichen fertig, kann auch

beliebig mit mehr Oel oder Siccativ versetzt, werden. Bei
den für diese Behandlung ungeeigneten Stoffen bleibt das
Durcheinanderrühren ohne Erfolg, es sondert und bindet sich

nichts und man muß demnach bei jenen andern eine beson-
dere Neigung annehmen, mit dem Oel in chemische Verbin-
dung zu treten.

Verschiedenes.
Der Verein zur Verbreitung und Förderung der

Handwerke unter den Juden hielt im Hotel Heck zu Düssel-
dorf seine ordentliche Generalversammlung ab, in welcher zu-
nächst die Vorstandswahl vorgenommen wurde. Den Schwer-
Punkt der Versammlung bildete die gleichzeitig veranstalte
Ausstellung von Lehrlingsarbeiten, welche zahlreich beschickt
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